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Der Deutsche Gewerkschafts
bund (DGB) fordert auch in 
Niedersachsen mehr Kontroll
möglichkeiten für Kranken
kassen: „Die Qualität der Pflege 
muss endlich wirksam kon
trolliert werden. Krankenkas
sen brauchen das Recht, unan
gemeldete Prüfungen in der 
häuslichen Pflege machen zu 
können“, sagte der Vorsitzende 
Hartmut Tölle. Nur so könnten 
kriminelle Machenschaften auf
gedeckt werden.

In Berlin waren Ermittlungs
behörden massiv gegen Pfle
gebetrug vorgegangen. Anlass 
für die Aktion war der Verdacht 
des Abrechnungsbetrugs gegen
über der Pflegekasse. Die aktu
elle Situation zeige die Versäum
nisse der Vergangenheit auf, so 
Tölle. „Lohndumping, Verstöße 
gegen das Arbeitszeitgesetz und 
hoher Arbeitsdruck sind für 
viele Pflegende alltäglich. Kein 
Wunder also, dass die Branche 

hohe Ausstiegsquoten und man
gelnden Nachwuchs beklagt.“ 
Aus Sicht des DGB müssen ne
ben wirksamen Kontrollen vor 
allem bessere Arbeitsbedingun
gen und höhere Löhne für die 
Pflegekräfte durch einen Tarif
vertrag geschaffen werden.

Die Deutsche Stiftung Pati
entenschutz hat einen Katalog 
mit Forderungen nach mehr 
Kontrollmöglichkeiten vorge
legt. „Organisierter Betrug in 
der Pflege ist nichts Neues“, 
sagte Stiftungsvorstand Eugen 
Brysch. Bislang hätten Bund 
und Länder nicht genügend un
ternommen, um dies wirksam 
zu bekämpfen. Die Stiftung for
dert etwa die Vergabe einheit
licher Patientennummern, um 
Intransparenz bei Abrechnun
gen abzuschaffen, und die Vor
gabe, Leistungen nur elektro
nisch abrechnen zu dürfen.

Zudem fordert Brysch die 
Möglichkeit regelmäßiger Kon
trollen, die bisher nur in Ver
dachtsfällen stattfinden, Straf
freiheit bei Selbstanzeigen und 
Anlaufstellen für anonyme Hin
weisgeber, deren Infos dann 
auch an Staatsanwaltschaften 
weitergeleitet werden müssen. 
Zur Verfolgung von Betrugsfäl
len schlägt die Stiftung polizei
liche Spezialermittlungsteams 
und Schwerpunktstaatsanwalt
schaften vor. (dpa)

Zu wenig Kontrolle
BETRUG Angesichts 
krimineller 
Machenschaften soll 
die Pflegebranche 
besser überwacht 
werden, fordern 
Gewerkschaften und 
Patientenschützer

Wenn die Großmutter das Enkelkind großzieht, muss das nicht immer gleich des Teufels sein: „Der Teufel mit den drei goldenen Haaren“ als Kinderoper  Foto: Arno Burgi/dpa

FUG UND RECHT

Ein Aufstocker, der wegen sei
nes geringen Einkommens zu
sätzlich Arbeitslosengeld II 
bezieht, muss davon keinen 
Unterhalt bezahlen. Wie das Lan
dessozialgericht Niedersachsen
Bremen entschied, können vom 
Arbeitslosengeld grundsätzlich 
keine Unterhaltszahlungen ab
gezogen werden, weil dieses als 
Existenzminimum geschützt 
ist. Dies gelte auch dann, wenn 
der Empfänger zusätzlich arbei
tet und deswegen mehr Geld zur 
Verfügung hat (Aktenzeichen L 
6 AS 1200/13). Im konkreten Fall 
hatte das Jugendamt von einem 
Vater im Raum Hannover mo

natlich 50 Euro Unterhalt für 
dessen 12jährige Tochter ver
langt. Da er lediglich rund 700 
Euro brutto monatlich verdient, 
erhielt der Vater ergänzend Ar
beitslosengeld. +++ Ehrenamt-
liche rechtliche Betreuer kran
ker oder behinderter Menschen 
will das niedersächsische Jus
tizministerium besser unter
stützen: „Menschen, die sich 
für die Übernahme einer recht
lichen ehrenamtlichen Betreu
ung entscheiden, leisten einen 
wertvollen Dienst“, sagte Justiz
ministerin Antje NiewischLen
nartz (Grüne). Eine neue 97sei
tige Broschüre mit Mustern für 
Anträge, Schreiben an Gerichte 
und Berichtsvordrucken solle 
die Betreuungstätigkeit künf
tig erleichtern. In Niedersach
sen seien derzeit rund 140.000 
Menschen auf eine rechtliche 
Betreuung angewiesen. Etwa 
in zwei Dritteln der Fälle über
nehmen die Aufgabe Ehrenamt
liche, oft Verwandte +++ Bei ei-
nem vom Jobcenter geneh-
migten Umzug zählen auch die 
Kosten für die Umstellung des 
Telefon und Internetanschlus
ses zu den Umzugskosten im 
engeren Sinn. Diese seien da
her vom Jobcenter zu erstatten, 
entschied jetzt das Landessozial
gericht NiedersachsenBremen 
(Aktenzeichen L 6 AS 1349/13). 
Dem Urteil liegt der Fall eines 
1955 geborenen Klägers zu
grunde, der nach der Trennung 
von seiner Ehefrau umzog. Die 
Kosten für ein Umzugsunter
nehmen bezahlte das Jobcenter 
ohne Probleme. +++ 

Am 1. Juli 1976 trat das Mitbe
stimmungsgesetz in Kraft. Seit
her sind in Unternehmen mit 
mehr als 2.000 Beschäftigten 
die Aufsichtsräte paritätisch be
setzt. In dem Gremium, dass den 
Vorstand eines Unternehmens 
beruft und kontrolliert, sind 
die Arbeitnehmer genauso stark 
wie die Arbeitgeber vertreten.

Das von der damaligen SPD/
FDPBundesregierung einge
brachte Gesetz war lange um
stritten – daran erinnert die 
Ausstellung „Vom Wert der Mit
bestimmung“, die soeben in der 
Zentrale der Industriegewerk
schaft Bauen Chemie Energie 
in Hannover zu sehen war und 
die nun als Wanderausstellung 
durch ganz Deutschland reist.

Die Bundesvereinigung der 
Arbeitgeberverbände warnte 
auf ihrem Kongress „Markt
wirtschaft oder Gewerkschafts
staat“ 1974 vor der Einschrän
kung der unternehmerischen 
Freiheit. Heinz Oskar Vetter, 
Vorsitzender des Deutschen Ge
werkschaftsbundes, kritisierte 
dagegen: „Jede gesetzliche Rege
lung, die den Anteilseignern ein 
StimmVorrecht einräumt, ver
dient nicht den Namen ‚Mitbe
stimmung‘.“

Damit meinte er den von den 
Arbeitgebern gestellten Vorsit
zenden, der im Streitfall ein 
Doppelstimmrecht hat. Zudem 
kritisierte Vetter wie auch an
dere führende Gewerkschaf
ter, dass bei den Vertretern der 
Arbeitnehmer immer auch lei
tende Angestellte zu wählen 
seien. Diese Regelung war auf 
Betreiben der FDP zustande ge
kommen.

Der Betriebsrat der Bremer 
Kellogg GmbH wandte sich des
wegen Ende 1975 in einem Brief 
an die FDPBundestagsfraktion 
und verwies darauf, dass nach 
Rechtsprechung des Bundesar
beitsgerichtes leitende Ange
stellte der Arbeitgeberseite zu
geordnet werden müssten. Diese 
und andere Proteste der Arbeit
nehmer – darunter auch große 
Demonstrationen – blieben er

folglos: Am 18. März 1976 stimm
ten fast 95 Prozent der Bundes
tagsabgeordneten dem „Gesetz 
über die Mitbestimmung der Ar
beitnehmer“ zu. Vetter bezeich
nete es als größte Enttäuschung 
in seiner Amtszeit als DGBVor
sitzender.

Ausgenommen sind von dem 
Gesetz sogenannte Tendenzbe
triebe – etwa die Kirche und Ver
lage. Dort haben die Arbeitneh
mer weniger Rechte. Auch in der 
Montanindustrie – Unterneh
men, in denen Kohle, Stahl, Ei
sen und Eisenerz erzeugt wird – 
gilt das Gesetz nicht, denn dort 
gibt es seit den 50erJahren ein 
eigenes Mitbestimmungsgesetz, 
das weiter geht – Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer stellen die 
gleiche Anzahl von Vertretern 
im Aufsichtsrat, dazu kommt 
ein neutrales Mitglied.

Immer wieder gab es in der 

Vergangenheit Versuche, das 
Mitbestimmungsgesetz zu än
dern. 2004 bezeichnete der 
Bundesverband der Industrie 
das Gesetz in Zeiten einer glo
balisierten Wirtschaft als nicht 
mehr zeitgemäß und schlug 
eine Drittelparität vor – Arbeit
nehmervertreter hätten da
durch an Einfluss verloren. In ei
nem Bericht von Wissenschaft
lern für eine vom ehemaligen 
sächsischen Ministerpräsiden
ten Kurt Biedenkopf geleitete 
Kommission kommen sie 2006 
zum Schluss, dass sich die Mit

bestimmung in großen Kapi
talgesellschaften bewährt habe 
und auch angesichts der Glo
balisierung nicht grundlegend 
verändert werden müsse.

Die gewerkschaftsnahe Hans
BöcklerStiftung legt jedes Jahr 
ihre Mitbestimmungsstatis
tik vor. Danach gab es im ver
gangenen Jahr 635 paritätisch 
mitbestimmte Unternehmen 
nach dem Gesetz von 1976. In 
343 Fällen handelt es sich da
bei um GmbHs, gefolgt von Ak
tiengesellschaften (241), Kom
manditgesellschaften auf Ak
tien (17), Kapitalgesellschaften & 
Co. KGs (13), Aktiengesellschaf
ten nach europäischem Recht – 
Societas Europaea, kurz SE (12), 
und Genossenschaften (9). Vor 
zehn Jahren lag die Gesamtzahl 
noch über 700. Zudem gibt es 
durch das 2004 verabschiedete 
sogenannte Drittelbeteiligungs
gesetz mehr als 1.500 Unterneh
men mit 500 bis 2.000 Beschäf
tigten, in denen die Arbeitneh
mer in den Aufsichtsräten ein 
Drittel der Mitglieder stellen. 
Insgesamt sind 7.500 Frauen 
und Männer als Arbeitnehmer
vertreter in den Aufsichtsräten 
von rund 2.200 Unternehmen 
aktiv.

Die HansBöcklerStiftung 
hat in ihrer Studie „Mitbestim
mung 2035. Vier Szenarien“ ei
nen Blick in die Zukunft gewagt. 
Dabei setzen die Autoren die 
Hoffnung in den Gesetzgeber, 
der eine echte paritätische Un
ternehmensbeteiligung ohne 
Doppelstimmrecht schaffen 
könnte. Nicht weniger wichtig 
sind ihnen die möglichen Aus
wirkungen von Individualisie
rung und Digitalisierung auf 
die Arbeitswelt: „Wird, wie zu 
erwarten, die Bedeutung der 
kollektiven Organisation von 
Arbeit schwächer, könnte sich 
auch die positive Einstellung 
zur Mitbestimmung wandeln 
– vom faktischen Verlust ei
ner heute noch wirkungsmäch
tigen gesellschaftlichen Ins
titution ganz zu schweigen.“  
 JOACHIM GÖRES

„Marktwirtschaft oder 
Gewerkschaftsstaat“
ARBEITNEHMERRECHTE Heiß umkämpft: Vor 40 Jahren trat das 
Mitbestimmungsgesetz in Kraft. Für die Gewerkschaft war das 
Gesetz eine große Enttäuschung – denn bei Stimmengleichheit 
bekommen die Arbeitgeber eine Stimme mehr

VON JOACHIM GÖRES

Seit sie zwei Jahre alt war, hat 
Nadine bei ihrer Oma gelebt. 
Ihre drogenabhängige Mutter 
„konnte sich um sie nicht so 
kümmern, wie es nötig gewe
sen wäre. Es war für mich klar, 
dass ich einspringe. Denn sonst 
wäre nur das Heim geblieben.“

Wenn die heute 73 Jahre alte 
Monika Mäurer erzählt, dann 
kommen bei ihr Wut und Trauer 
hoch – über die Tochter, die sich 
zwischenzeitlich aus dem Staub 
machte, über den Schwieger
sohn, der an Drogen starb. Doch 
die positiven Gefühle überwie
gen, wegen des bis heute gu
ten und engen Verhältnisses 
zur inzwischen 25jährigen Na
dine. „Sie war immer ein fleißi
ges und fröhliches Kind, unser 
Zusammenleben hat wunder
bar geklappt. Wenn man etwas 
älter ist, dann hat man mehr 
Zeit und ist ausgeglichener, das 

kommt der Erziehung zugute“, 
sagt Mäurer.

Rund 70.000 Kinder und Ju
gendliche in Deutschland wer
den von Verwandten und nicht 
von ihren Eltern großgezogen. 
Vor allem psychische Erkran
kungen führen dazu, dass die El
tern sich nicht mehr um ihren 
Nachwuchs kümmern können, 
gefolgt von der Drogen und 
Alkoholabhängigkeit sowie der 
Überforderung von Alleinerzie
henden. Nicht selten haben be
troffene Kinder ihren leiblichen 
Vater nie gesehen.

Die Verwandtenpflege ist 
hierzulande verbreiteter als die 
Heimerziehung (66.000 Min
derjährige) und die Unterbrin
gung in Pflegefamilien (52.000 
Minderjährige). Großeltern stel
len rund 70 Prozent der erzie
henden Verwandten, etwa 20 
Prozent der betroffenen Kinder 
wachsen bei Onkeln und Tanten 
auf, fünf Prozent bei den eige

nen volljährigen Geschwistern. 
Die Zahlen wurden Ende ver
gangenen Jahres auf der Jah
restagung der Bundeskonferenz 
für Erziehungsberatung in Han
nover genannt.

„Wenn die leiblichen Eltern 
nicht mehr in der Lage sind, ihre 
Kinder zu erziehen, dann wollen 
sie in der Regel selbst bei schwie
rigen Familienbeziehungen, 
dass ein Verwandter sich um 
die Kinder kümmert. Die Ju
gendämter sind heute offener 
für solch eine Lösung, denn die 
Kommunen sparen gegenüber 
einer Heimunterbringung Geld. 
Die Verwandtenpflege nimmt 
zu“, sagt der Paar und Famili
entherapeut Thomas Gerling
Nörenberg, der seit mehr als 20 
Jahren erziehende Großeltern 
betreut und einen Workshop 
zum Thema in Hannover leitete.

Rixta Buschmann arbeitet 
beim Pflegekinderdienst der 
Stadt Celle. Die Sozialarbeite

Wenn die Oma die Mutter ersetzen muss
FAMILIENRECHT 70.000 Minderjährige wachsen hierzulande nicht bei ihren Eltern, sondern bei Verwandten auf. Diese scheuen aber oft den Gang zum Jugendamt

rin betreut mit zwei Kollegin
nen derzeit 75 Minderjährige, 
die bei Pflegefamilien aufwach
sen. Knapp 20 Prozent davon le
ben bei ihren Großeltern, zehn 
Prozent bei Onkeln oder Tan
ten. Sie müssen in ihre neue 
Rolle erst hineinwachsen. „Eine 
Oma darf ihr Enkelkind verwöh
nen, in der Elternrolle muss sie 
plötzlich auch Regeln durch
setzen. Es kann als Verantwort
licher für das Enkelkind auch 
zu Konflikten mit dem eigenen 
Kind kommen und die Großel
tern müssen sich entscheiden“, 
sagt Buschmann.

Sie muss beurteilen, ob die 
Großeltern, die zu ihr kommen 
und offiziell eine Vollzeitpflege 
übernehmen wollen, dafür ge
eignet sind. Dazu werden un
ter anderem die Wohnverhält
nisse überprüft, es wird über 
die pädagogischen Vorstellun
gen gesprochen und erkundet, 
ob Oma und Opa mit dem Ju

gendamt zusammenarbeiten 
wollen. „Die Kinder haben be
lastende Erfahrungen gemacht 
und deshalb oft einen erhöhten 
Förderbedarf. Wir stellen Hilfe
pläne auf und darüber gibt es je
des halbe Jahr Gespräche. Dazu 
müssen die Großeltern bereit 
sein“, sagt Buschmann. Alle zwei 
Jahre überprüfen die Familien
gerichte bei einer genehmigten 
Vollzeitpflege, ob die leiblichen 
Eltern wieder in der Lage sind, 
sich um ihren Nachwuchs zu 
kümmern.

Oft bleiben Gerichte und Äm
ter allerdings außen vor: Ver
wandte bis zum dritten Grad 
müssen das Jugendamt nicht 
um Erlaubnis fragen, wenn sie 
Kinder aus der Familie bei sich 
aufnehmen und die Eltern zu
stimmen – so steht es im Sozial
gesetzbuch. Nur wenn die leib
lichen Eltern sterben, wird die 
Behörde automatisch einge
schaltet.

Laut GerlingNörenberg 
scheuen Großeltern häufig den 
Gang zum Jugendamt – aus 
Angst, dass sie als geeignete 
Pflegeeltern abgelehnt werden 
könnten. Dafür verzichtet fast 
die Hälfte der erziehenden Ver
wandten auf monatlich min
destens 250 Euro Erziehungs
geld pro Kind. In einer Empfeh
lung des Deutschen Vereins für 
öffentliche und private Fürsorge 
von 2014 werden die noch zum 
Teil bestehenden Vorbehalte 
von Jugendämtern gegenüber 
der Verwandtenpflege aufge
griffen: „Allgemeine Zweifel 
hinsichtlich der Eignung von 
Verwandten oder der Fami
lie Nahestehenden als Pflege
person sind jedoch nicht ange
bracht. Sie haben sich empirisch 
nicht bestätigt.“

Die Erfahrungen von Gerling
Nörenberg gehen in die gleiche 
Richtung: „Die meisten Großel
tern fühlen sich moralisch ver

pflichtet, ihr Enkelkind bei sich 
aufzunehmen – damit es im ver
trauten Umfeld bleiben kann. 
Abbrüche der Vollzeitpflege 
durch überforderte Großeltern 
gibt es nur sehr selten. Fast alle 
sagen, dass sie es wieder ma
chen würden.“

Auch Monika Mäurer hat ihre 
Entscheidung nie bereut, für die 
Enkeltochter die Mutterrolle 
zu übernehmen. „Man musste 
Freunden für Unternehmungen 
absagen, als Nadine noch klein 
war. Aber das hat mich nicht ge
stört, denn sie war immer das A 
und O für mich.“

Das Forschungsprojekt Ver
wandtenpflege der Uni Bremen 
hat einen Ratgeber erarbeitet, 
der unter anderem über recht
liche, finanzielle und pädagogi
sche Fragen rund um das Thema 
informiert. Er findet sich auf 
der Seite www.jugendamt.nu
ernberg.de unter Vollzeitpflege 
zum Nachlesen.

„Wird, wie zu erwar-
ten, die Bedeutung 
der kollektiven Orga-
nisation von Arbeit 
schwächer, könnte 
sich auch die positive 
Einstellung zur Mit-
bestimmung wan-
deln“
„MITBESTIMMUNG 2035: VIER SZENARIEN“, 
STUDIE DER HANS-BÖCKLER-STIFTUNG
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